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ANTRAG 
- öffentlich - 

 

Beratungsfolge 

 
Personalausschuss 28.08.2018 
Rat der Gemeinde Eitorf 17.09.2018 

 
 

Tagesordnungspunkt 

 
Antrag der SPD-Fraktion betr. Stundenanhebung im Bereich Tourismus und Kultur 
 
 

Beschlussvorschlag 

 
Der Personalausschuss empfiehlt dem Rat der Gemeinde Eitorf: 
 
Die Stundenanhebung um 10 Wochenstunden im Bereich Tourismus und Kultur wird abgelehnt. 
 
 

Begründung 

 
Die SPD-Fraktion beantragt die Stundenerhöhung der Teilzeitkraft (bisher 20 Std./Woche) im Bereich 
Tourismus und Kultur um 10 Std./Woche. Auf den Antrag und die Begründung wird an dieser Stelle 
hingewiesen. 
Für die beantragte Erhöhung der Wochenstundenzahl im Bereich Kultur/Tourismus müsste der 
Stellenplan 2019 angepasst werden. Da dies eine Aufstockung im freiwilligen Aufgabenbereich der 
Gemeinde mit Mehrkosten darstellt, müssten an anderen Stellen im freiwilligen Bereich adäquate 
Kürzungen erfolgen, um diese zu kompensieren. Dies wird von der Verwaltung kritisch gesehen, da 
zur Finanzierung der freiwilligen Aufgaben bzw. deren Deckelung sogar bereits 
Sportstättenbenutzungsgebühren von den Vereinen erhoben werden. 
Hingewiesen sei darauf, dass diese Teilzeitstelle im Stellenplan 2016 eingerichtet und am 18.04.2016 
mit der jetzigen Stelleninhaberin besetzt wurde. Der Bereich Kultur/Tourismus wurde insofern 
verstärkt. 
Sofern in Zukunft eine grundsätzliche Anhebung der Stundenzahl im Bereich Kultur/Tourismus 
erfolgen sollte, ist der Bürgermeister im Rahmen des Stellenplans für die Besetzung zuständig. Die 
Vorgabe im Antrag, die Stellenanteile der neuen Stelle „Zuarbeit Tourismus“ der vorhandenen Stelle 
„Betreuung Veranstaltungen, Mitarbeit Kultur/Tourismus“ zuzuordnen, greift in die alleinige 
Besetzungskompetenz des Bürgermeisters ein. Dieser hat in Beachtung des Stellenplans zudem die 
Wertigkeiten der Planstellen zu berücksichtigen. 
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